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Richtig vererben und schenken
Wie man Fehler und Konflikte vermeiden kann, wissen die Rechtsanwälte von Hasch & Partner.

I n der rechtsanwaltlichen
Praxis ist vermehrt festzu-
stellen, dass viele Testa-

mente Formfehler aufweisen,
die mitunter die gänzliche Un-
gültigkeit des Testamentes
nach sich ziehen. Hintergrund
ist oftmals eine mit 1. Jänner
2017 in Kraft getretene Geset-
zesänderung bzw. insbeson-
dere mehrere, jüngst im Jahr
2020 ergangene Entscheidun-
gen des Obersten Gerichtsho-
fes, die die Erstellung von –
auch im Streitfalle gültigen –
letztwilligen Verfügungen im-
mer schwieriger machen.

„Insbesondere die soge-
nannten fremdhändigen Tes-
tamente, das sind solche, die
nicht gänzlich eigenhändig,

das heißt handschriftlich, ver-
fasst wurden, unterliegen
zahlreichen, zwingend zu be-
achtenden Formalvorschrif-
ten. Eine regelmäßige Über-
prüfung auch von Notar oder
Rechtsanwalt errichteter Tes-
tamente ist daher dringend zu
empfehlen“, führt Mag. Maxi-
milian Hofmaninger, Rechts-
anwalt bei Hasch & Partner in
Linz, aus. Doch nicht nur die
Einhaltung der sich immer wie-
der ändernden Formvorschrif-
ten für letztwillige Verfügun-
gen sondern auch die inhaltli-
che Gestaltung von Testamen-
ten unter Berücksichtigung
von Pflichtteilsansprüchen
und zu Lebzeiten vorgenom-
mener Schenkungen ist we-

sentlich, um spätere Konflikte
zwischen Erben und Pflicht-
teilsberechtigten zu vermei-
den. Spätestens wenn auch

Unternehmensanteile zu ver-
erben sind und Zerschlagun-
gen von Unternehmen durch
die nächste Generation ver-
mieden werden sollen, ist akti-
ve und vorausschauende
Nachfolgeplanung unum-
gänglich. Die Erstellung von
Testamenten und umfassen-
den Nachfolgekonzepten un-
ter Einbeziehung von Immobi-
lien und auch Privatstiftungen
sowie unter Berücksichtigung
aller rechtlichen und steuerli-
chen Gesichtspunkte stellt ei-
nes der Kerngebiete der Hasch
& Partner Anwaltsgesellschaft
dar, deren Experten zu allen
Themen rund um das Erbrecht
und die Vermögensnachfolge
beraten.
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